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Zuweisung der Mandate

Anlage 11

Wahlkommission

Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden der Wahlkommission zu unterfertigen.

Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaftswahlen   . . . .

und der durchgeführten LosentscheidungAuf Grund des Wahlergebnisses

werden den nachstehenden Kandidatinnen und Kandidaten Mandate zugewiesen:

Bezeichnung der Universität

für die Studienvertretung des Studiums

Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen

Zahl der zu vergebenden Mandate

AnschriftMatrikelnummer
(falls vorhanden)

Bezeichnung des Studiums

Name der Kandidatin oder des Kandidaten
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